
Die demografi sche Entwicklung und die steigende Zahl pfl e-
gebedürftiger Menschen stellen eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung dar. Die Vereinbarkeit von Pfl ege und Be-
ruf steht schon lange im Fokus betrieblicher Personalpolitik. 
Arbeitgeber und Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbände haben hierzu Lösungen entwickelt, die den Be-
dürfnissen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Pfl egebe-
dürftigen gerecht werden. 

Interessengerechte Lösungen notwendig

Schon heute ist die betriebliche Personalpolitik durch familien-
bewusste Regelungen geprägt, die laufend um den Aspekt der 
Pfl ege von pfl egebedürftigen Familienangehörigen erweitert 
werden. Dies gestattet es, Beschäftigte mit Pfl egeverantwor-
tung im Beschäftigungsverhältnis zu halten, erhöht die Bin-
dung an das Unternehmen und garantiert dadurch stabile Be-
schäftigungsverhältnisse. Lösungen, die zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vereinbart werden, gewährleisten eine an-
gemessene Berücksichtigung unternehmensspezifi scher Ge-
gebenheiten und individueller Bedürfnisse von Arbeitnehmern 
mit Pfl egeverantwortung. Sie müssen durch fl ankierende ge-
setzliche Regelungen gefördert und unterstützt werden. 

Beruf und Pfl ege

Gesetz zur Familienpfl egezeit überfl üssig

Das Gesetz zur Einführung einer Familienpfl egezeit vergrö-
ßert mit weiteren detaillierten Vorgaben und Regelungen die 
Unübersichtlichkeit des deutschen Arbeitsrechts, auch wenn 
der Gesetzgeber zu Recht das ursprüngliche Konzept auf-
gegeben hat, einen starren Rechtsanspruch gesetzlich fest-
zuschreiben. Ein individueller Anspruch auf Familienpfl ege-
zeit besteht nunmehr allein auf Grundlage einer schriftlichen 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch 
wenn dies ein wichtiger Schritt ist, der Arbeitnehmern, Betrie-
ben und Pfl egebedürftigen dient, weil er auf starre Regelun-
gen verzichtet, enthält das am 1. Januar 2012 in Kraft getrete-
ne Gesetz weiterhin kritische Regelungen, insbesondere zum 
Kündigungsschutz, und führt zu neuen bürokratischen Belas-
tungen für die Arbeitgeber.

Neue Bürokratie droht

Mit der Vereinbarung einer Familienpfl egezeit nach den Bedin-
gungen des Gesetzes sind nun bürokratische Belastungen für 
die Beteiligten verbunden: Die Organisation der Darlehensge-
währung sowie der Darlehensrückzahlung obliegt allein dem 
Arbeitgeber. Er muss den Antrag beim Bundesamt für zivilge-
sellschaftliche Aufgaben stellen und die ausgezahlten Aufsto-
ckungsbeträge an den Arbeitnehmer weiterleiten. In der Nach-
pfl egephase ist er verpfl ichtet, die Rückzahlungsraten vom 
Gehalt einzubehalten und an das Bundesamt für Familie und 

Beruf und Pfl ege gestalten

Etwa 2,4 Mio. Menschen sind pfl egebedürftig. Bis 2030 wird 
vom statistischen Bundesamt ein Anstieg der Zahl der Pfl ege-
fälle auf 3,0 bis 3,4 Mio. prognostiziert. Unternehmen haben 
auf diese Entwicklung reagiert und entlasten die Mitarbeiter 
in Pfl ege situationen bereits heute durch verschiedene per-
sonalpolitische Maßnahmen. Im Focus stehen insbesondere 
Instrumente der fl exiblen Arbeitsorganisation und Arbeitszeit-
gestaltung. Hier besteht ein besonderer Bedarf seitens der Be-
schäftigten, die nach Eintritt einer Pfl egesituation ihren beruf-
lichen Alltag mit Pfl egeverantwortung reorganisieren müssen. 
Als hilfreich haben sich in der Praxis auch Serviceangebote 
erwiesen, die den Beschäftigten mit Pfl egeverantwortung bei 
fachlichen und organisatorischen Fragestellungen unterstüt-
zen. Informationshinweise zu internen und externen Ansprech-
partnern (z. B. Pfl egeeinrichtungen, Altenhilfen oder Kranken-
kassen) entlasten den Beschäftigten zusätzlich.

Immer mehr Pfl egebedürftige
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Pflegeversicherung dauerhaft leistungsfähig und 
finanzierbar halten
BDA-Konzept zur Neuordnung der sozialen Pflege
versicherung, Oktober 2009
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Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe

Die Pflege von Familienangehörigen ist eine Aufgabe, die 
den Einzelnen überfordern kann. Vor dem Hintergrund einer 
schrumpfenden Erwerbsbevölkerung, eines zunehmenden 
Fachkräftemangels und der damit einhergehenden weiteren 
Belastung der Sozialversicherungssysteme ist Pflege eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. Die Notwendigkeit, das Pfle-
gesystem und die Pflegeversicherung effektiv weiter zu entwi-
ckeln, darf den Faktor Arbeit nicht weiter belasten.

zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) weiterzuleiten. Damit 
verbunden sind Mitteilungspflichten gegenüber dem Bundes-
amt sowie die Überwachung des Versicherungsschutzes des 
Arbeitnehmers. Dies führt zu einem erheblichen Organisati-
onsaufwand. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Arbeit-
geber einseitig mit der Organisation und Verwaltung belastet 
wird. Das ist systematisch falsch und muss bei einer zukünfti-
gen Revision des Gesetzes geändert werden.

Beschäftigungshemmnisse ausgedehnt

Der Beschäftigte erhält in der sog. Nachpflegephase über den 
ohnehin schon vorgesehenen Kündigungsschutz in der Pfle-
gephase faktisch einen Sonderkündigungsschutz, der bis zum 
Ende der gesamten Familienpflegezeit fortdauert. Das bedeu-
tet, dass ihm eine Sonderstellung im Verhältnis zu anderen 
Beschäftigten eingeräumt wird. Zudem werden faktisch die 
betriebsbedingte wie auch die personenbedingte Kündigung 
ausgeschlossen, weil der Rückzahlungsanspruch des Arbeit-
gebers in diesen Fällen entfällt. Nur für den Fall, dass der Be-
schäftigte aus persönlichen Gründen (Tod oder Erwerbsunfä-
higkeit) nicht in der Lage ist, das Konto auszugleichen, sieht 
der Entwurf vor, dass eine Versicherung an der Stelle des Be-
schäftigten den Ausgleich des Schuldkontos übernimmt. Muss 
der Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis durch eine be-
triebs- oder personenbedingte Kündigung beenden, verfällt 
sein Anspruch auf Ausgleich des aufgelaufenen Schuldkon-
tos. Damit trägt allein der Arbeitgeber die wirtschaftlichen Ri-
siken der Familienpflegezeit.


